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Füllmenge der 60 Liter Restabfalltonnen 
 
 

I. Beschlussantrag 
 
Kenntnisnahme.     
 
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
1. Haushaltsantrag 
 
Die Kreistagsfraktion der AfD hat folgenden Haushaltsantrag gestellt:  
 
„Die AfD-Fraktion beantragt eine Überprüfung des Volumeninhalts der neuen 60 l 
Mülltonne durch das Eichamt.“  
 
(Vgl. lfd. Nr. 47 der Haushaltsantragsliste zum Kreishaushalt 2023). 
 
 
2. Sach- und Rechtslage 
 
Zum 01.01.2022 wurde vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Göppingen 
(AWB) das neue Sammel- und Gebührenkonzept eingeführt. Hierzu erfolgte eine 
einheitliche Behälterausstattung im gesamten Landkreis. Im Frühjahr 2021 wurden 
alle Haushalte des Landkreises Göppingen im Rahmen einer Bedarfsabfrage 
gebeten, sich für eine der vom AWB angebotenen Tonnengrößen zu entscheiden. 
Die Restabfalltonnen wurden in den Größen 60-, 120-, 240- und 1.100-Liter 
angeboten. Die Behälter befinden sich im Eigentum des Landkreises und werden 
den Nutzern kostenfrei zur Verfügung gestellt.  
 
Die „Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Restabfallbehältern (inkl. 
Transponder)“ wurde im Rahmen der „EU-weiten Ausschreibung von Liefer- und 
Entsorgungsdienstleistungen für den Landkreis Göppingen – Los 1“ mit der ESE 
GmbH geschlossen.  
Bei dem neuen 60-Liter Abfallgefäß handelt es sich um das Gefäß „MGB 60 DIN CL 
Deckel“ der ESE GmbH (vgl. das Produktdatenblatt in Anlage 1). 
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In der öffentlichen Ausschreibung wurde die Einhaltung der EU Norm EN 840-1/-5/-6 
(60 Liter bis 240 Liter MGB) bzw. EU-Norm EN 840-3/-5/-6 (1.100 Liter MGB) oder 
einer vergleichbaren Norm vorgeschrieben. Zudem musste jeweils ein CE-Zeichen 
nach Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. 
Mai 2000 vorliegen. Die ESE GmbH hat als Hersteller der Abfallgefäße die 
Einhaltung der Normen bestätigt.  
 
Nach der EU Norm EN 840 sind Toleranzen +/- 10 Prozent gegenüber dem 
Nennvolumen zulässig. Das bedeutet, dass das zu prüfende 60 Liter 
Restabfallgefäß ein Volumen von 54 – 66 Liter vorhalten muss.  
 
Die Füllmenge eines Abfallgefäßes setzt sich nach DIN EN 840 aus dem gesamten 
Innenvolumen des Behälters zusammen. Das Innenvolumen umfasst sowohl den 
Rumpf als auch den Deckel eines Gefäßes. 
 
Die Einhaltung der geforderten EU Norm EN 840 aller bestellten 
Abfallgefäßvarianten wird von entsprechenden, von der ESE GmbH beauftragten, 
Zertifikaten der SKZ-Testing GmbH aus Würzburg bestätigt. Bestätigt wurde hierbei 
die Normkonformität der Abfallgefäße in Bezug auf die DIN EN 840-1: 2023-03 bzw. 
DIN EN 840-5/-6:2013-02 (60-, 120- und 240 Liter MGB). Im Fall der 1.100 Liter 
Abfallgefäße wurde die Normkonformität in Bezug auf die DIN EN 840-3: 2013-03 
bzw. DIN EN 840-5/-6: 2013-03 bestätigt. Die jeweiligen Zertifikate liegen dem 
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Göppingen vor (vgl. Anlage 2).  
 
Eine Abweichung der Füllmenge um mehr als +/- 10 Prozent des Nennvolumens ist 
daher nicht festzustellen. In Eigenregie durch den AWB wurden auch mehrere 60 
Liter Behälter mit Wasser befüllt, um das Fassungsvermögen zu überprüfen. In 
keinem Behälter wurde das Fassungsvolumen von 60 Liter unterschritten. 
 
Auf Basis dieser Sach- und Rechtslage ist die von der Kreistagsfraktion der AfD 
beantragte Überprüfung durch das Eichamt nicht erforderlich.  
     
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine. Auch freiwillig ist eine solche Überprüfung des Füllvolumens durch das 
Eichamt nicht geboten, um keine unnötigen Kosten für den AWB zu verursachen, 
die dann als Aufwand wiederum auf die Gebührenzahler umzulegen wären.     
 
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Keine. 
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V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft der Klimasituation      

Zukunft der Energienutzung      

      

Kundenorientierung      

Außenwirkung      

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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